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Abschnitt 1
Zustimmungsfreie Beschaftigungen BeschVerfVv

81
Grundsatz

Teil 1. Zulassung von im Inland lebenden Auslandern
zur Ausiibung einer Beschaftigung

Abschnitt 1. Zustimmungsfreie Beschaftigungen

81
Grundsatz

Die Erlaubnis zu Ausiibung einer Beschaftigung fir Ausléander,

1. die eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, die kein Aufenthaltstitel zum Zweck der
Beschéftigung ist (88 17, 18 und 19 des Aufenthaltsgesetzes) oder die nicht
schon aufgrund des Aufenthaltsgesetzes zur Beschéaftigung berechtigt (8 4 Abs.
2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes),

2. denen der Aufenthalt im Bundesgebiet gestattet ist (8 61 Abs. 2 des Asylverfah-
rensgesetzes) und

3. die eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen

kann in den Féllen der 88 2 bis 4 ohne Zustimmung der Bundesagentur flr Arbeit
erteilt werden.

DA

Der erste Abschnitt regelt Zulassungen zum Arbeitsmarkt, bei denen nicht schon das Auf-
enthaltsgesetz selbst fir im Inland lebende Ausléander den Arbeitsmarktzugang unmittelbar
und ohne das Erfordernis einer Zustimmung der Bundesagentur fiir Arbeit vorsieht.

Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) erlaubt die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit
e im Fall der Niederlassungserlaubnis (§ 9 Absatz 1 Satz 2),
e Dbei Auslandern, die sich aus politischen Griinden in Deutschland aufhalten
(8 22 Satz 3, § 25 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2),
beim Familiennachzug (8§ 27 Abs. 2, § 28 Abs. 5, § 29 Abs. 5),
bei eigenstéandigem Aufenthaltsrecht (8§ 31 Abs. 1 Satz 2),
bei Recht auf Wiederkehr (§ 37 Abs. 1 Satz 2) sowie
ehemaligen Deutschen (§ 38 Abs. 4).

Hier besteht der Arbeitsmarktzugang kraft Gesetzes. Die Bundesagentur fur Arbeit ist nicht
beteiligt.

Die Beschaftigungsverfahrensverordnung - BeschVerfV - regelt den Arbeitsmarktzugang
von im Inland lebenden Auslandern (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 3 AufenthG).

Die Beschaftigungsverordnung — BeschV - regelt den Arbeitsmarktzugang von neu einrei-
senden Auslandern.

§ 284 SGB Il regelt die Zulassung von Staatsangehdrigen aus den neuen EU-
Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumaénien. Fur die Aufnahme einer Beschéftigung, die eine
qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, gilt § 39 Abs. 6 AufenthG. Fir die Zulassung
von hochqualifizierten Fachkraften und deren Familienangehérige findet die Arbeitsge-
nehmigungsverordnung - ArGV Anwendung.

3.1.111
Allgemeines

3.1.112
Zulassungsgrundsatze
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Abschnitt 1
Zustimmungsfreie Beschaftigungen BeschVerfVv

81
Grundsatz

§ 1 regelt als Ausnahme vom Grundprinzip des Zustimmungserfordernisses durch die BA.
zur Auslibung einer Beschaftigung im Falle von anderen Aufenthaltszwecken als dem der
Erwerbstatigkeit, dass bei Aufenthalten nach § 4 Abs. 2 Satz 3 und § 60a des AufenthG
und § 61 Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) Ausléandern die Ausubung einer
Beschéftigung in den Fallen der §8 2 bis 4 zustimmungsfrei erlaubt werden kann.

Auch bei den o. g. zustimmungsfreien Tatigkeiten ist die ,Wartezeit* nach § 10 bzw. nach
§ 61 Abs. 2 AsylVfG von einem Jahr zu beachten.

Siehe DA zu § 10

Im Zustimmungsverfahren ist keine Differenzierung, etwa nach Berufsgruppen oder Quali-
fikationsniveau vorgesehen, wie dies bei aus dem Ausland neu einreisenden Arbeitneh-
mern der Fall ist (88 17, 18 und 19 Abs. 2 AufenthG i. V. mit der BeschV). Den im Inland
lebenden Auslédndern stehen somit alle Beschaftigungsméglichkeiten im Rahmen des
Arbeitsmarkvorbehalts nach § 39 Abs. 2 AufenthG offen. Die Privilegierung gegeniber
Neueinreisenden erfolgt nicht zuletzt auch im Hinblick auf deren Vorleistungen in Bezug
auf ihre Integration.

3.1.113

Ausnahme vom Grund-
prinzip des Zustim-
mungserfordernisses
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Abschnitt 1
Zustimmungsfreie Beschaftigungen BeschVerfVv

§2
Zustimmungsfreie
Beschaftigungen / BeschV

§2
Zustimmungsfreie Beschéaftigungen nach der Beschaftigungsverordnung

Die Austbung von Beschéftigungen nach § 2 Nr. 1 und 2, 88 3, 4 Nr.1 bis 3, 8§ 5, 7,
Nr. 3 bis 5, 88 9 und 12 der Beschaftigungsverordnung kann Ausléndern ohne Zu-
stimmung der Bundesagentur fur Arbeit erlaubt werden.

DA

Der Zugang zu zustimmungsfreien Beschéaftigungen nach dem ersten Abschnitt der
BeschV steht dem in § 1 genannten Personenkreis wie Neueinreisenden aus dem Ausland
offen.

Die Rechtsvorschrift sieht vor, in welchen Fallen bereits hier lebenden Auslandern die
Ausiubung einer Beschéftigung grundsétzlich ohne Zustimmung der Bundesagentur fur
Arbeit erlaubt werden kann.

Neben den in der DA zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 BeschV genannten Programmen sind fiir den
Personenkreis der im Inland lebenden Auslander auch betriebliche Prakti-
ka/Qualifizierungen zustimmungsfrei, die aus Mitteln des Europdischen Sozialfonds (ESF)
gefdrdert werden, sofern es sich nicht um Berufsausbildungen handelt.

3.2.111
Zustimmungsfreie Be-
schéftigung

3.2.112
EQUAL
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Abschnitt 1 §3
Zustimmungsfreie Beschaftigungen BeschVerfVv Familienangehérige

§3
Beschaftigung von Familienangehorigen

Keiner Zustimmung bedarf die Auslibung einer Beschaftigung von Ehegatten,
Lebenspartnern, Verwandten und Verschwéagerten ersten Grades eines Arbeitge-
bers in dessen Betrieb, wenn der Arbeitgeber mit diesen in hauslicher Gemeinschaft

lebt.

DA
Es handelt sich um die in § 5 Abs. 2 Nr. 5 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) erfassten 3.3.111
Personen. Personenkreis

Die genannte Rechtsvorschrift lautet wie folgt:

JAls Arbeitnehmer i. S. dieses Gesetzes gelten nicht

5. der Ehegatte, der Lebenspartner, Verwandte und Verschwégerte ersten Grades,
die in hauslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben.”

Verwandte und Verschwégerte ersten Grades sind nur die Eltern und Kinder des Arbeit- 3.3.112

gebers sowie die Eltern und Kinder seines Ehegatten. Geschwister sind Verwandte zwei- Verwandte und

ten Grades und bedurfen somit auch dann, wenn sie mit dem Arbeitgeber in hduslicher Verschwégerte
Gemeinschaft leben, fiir eine Tatigkeit in dessen Betrieb grundsatzlich der Zustimmung ersten Grades

der BA.

Bei Mithilfe von Verwandten, z. B. beim Bau eines Eigenheimes, ist Folgendes zu beach- 3.3.113

ten: Mithilfe von Verwandten

Die Téatigkeiten, die Verwandte beim Bau eines Eigenheimes ausiben, sind grundsétzlich
fur eine Beschéftigung von entsprechenden Arbeitskraften des inl&ndischen Arbeitsmark-
tes geeignet. Hierbei ist es unerheblich, ob diese Arbeiten ohne Mithilfe der Verwandten
alleine vom Arbeitgeber durchgefiihrt werden. Unerheblich fur die Frage, ob eine Beschaf-
tigung im Sinne des § 18 AufenthG vorliegt, ist auch, ob die Verwandten fur ihre Mithilfe
Geld- oder Sachleistungen erhalten.

Der Tatbestand der ,mithelfenden Familienangehdrigen” wird durch den § 5 Abs. 2 BetrVG
sehr eng umgrenzt. Keiner Zustimmung der BA bedirfen hiernach der Ehegatte sowie
Verwandte und Verschwéagerte ersten Grades. die in hauslicher Gemeinschaft mit dem
Arbeitgeber leben. Verwandte und Verschwagerte ersten Grades sind jedoch nur Eltern
und Kinder des Arbeitgebers und ggf. seiner Ehefrau. Diese familienrechtliche Verpflich-
tung besteht nach § 1356 Birgerliches Gesetzbuch (BGB) fiir den Ehegatten sowie (auch
volljahrige) Kinder, die dem ehelichen Hausstand angehdren und von den Eltern erzogen
und unterhalten werden (8 1619 BGB).

Die gesetzlichen Félle familienhafter Beschaftigung kdnnen rechtsgeschéftlich nicht erwei-
tert werden. So besteht keine familienrechtliche Mitarbeitspflicht fir Verlobte, Enkel, Nich-
ten, Kinder, die sich selbst unterhalten usw. (s. Glinter Schaub ,Arbeitsrechts-Handbuch®,
36 VII 1.2). Hierbei handelt es sich um sog. Gefalligkeitsverhaltnisse, die grundsatzlich
zustimmungspflichtig durch die BA sind.
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Abschnitt 1
Zustimmungsfreie Beschaftigungen BeschVerfVv

§3
Familienangehérige

Die Aufnahme der Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner in die Verordnung ergibt sich
durch die Gleichstellungsregelungen des Lebenspartnerschaftsgesetzes.

Das Aufenthaltsrecht gewéhrt in § 31 AufenthG i. V. m. § 27 Abs. 2 AufenthG nach zwei-
jahrigem Bestand einer Ehe oder Lebenspartnerschaft ein eigenstéandiges Aufenthalts-
recht, das zur Auslibung einer Erwerbstétigkeit berechtigt. Dieses Arbeitsmarktzugangs-
recht gilt sowohl bei Trennung, als auch bei Fortbestand der Ehe oder Lebenspartner-
schaft.

3.3.114
Lebenspartner/-innen

3.3.115
Eigenstandiges Aufent-
haltsrecht
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Abschnitt 1
Zustimmungsfreie Beschaftigungen BeschVerfVv

§ 3a
Jugendliche

§ 3a
Ausbildung und Beschéftigung von im Jugendalter eingereisten Auslandern

Keiner Zustimmung bedarf bei Auslandern, die vor Vollendung des 18. Lebensjah-
res eingereist sind und eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, die Ausiibung einer Be-
schéaftigung

1. wenn der Auslander im Inland
a) einen Schulabschluss an einer allgemein bildenden Schule erworben oder

b) an einer einjahrigen schulischen Berufsvorbereitung, einer berufsvorberei-
tenden BildungsmafRRnahme nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder
regelméaRig und unter angemessener Mitarbeit an einer Berufsausbil-
dungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz teilgenommen hat,

2. in einer betrieblichen Ausbildung in einem staatlich anerkannten oder ver-
gleichbar geregelten Ausbildungsberuf.

DA

Die Vorschrift wurde durch die Verordnung zur Anderung der Beschéftigungsverfahrens-
verordnung und der Arbeitsgenehmigungsverordnung vom 10. November 2008 eingefiihrt.

Da bereits nach der alten Rechtslage weder eine Vorrangpriifung durchgefiihrt wurde
noch die Prufung der Beschéftigungsbedingungen vorgesehen war, hat der Verordnungs-
geber aus Grinden der Verwaltungsvereinfachung diese Personengruppe von der Not-
wendigkeit der Zustimmungspflicht befreit.

Die Prufung der Tatbestandsvoraussetzungen der Vorschrift wird von den Auslanderbe-
hdérden durchgefiuhrt.

Im Rahmen des Gunstigkeitsprinzips (8 284 Abs. 6 SGB IIl) gilt diese Regelung fur
Staatsangehdrige aus den neuen EU-Mitgliedstaaten Bulgarien und Ruméanien analog. Sie
bediirfen bei Vorliegen der o0.a. Voraussetzungen keiner Arbeitserlaubnis-EU.

3.3a.111
Zustimmungsfreiheit
von im Jugendalter ein-
gereisten Jugendlichen

3.3a.112
Prifung durch die ABH

3.3a.113

AE-Freiheit fir bulgari-
sche und ruménische
Staatsangehérige

Stand: 5/2011
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Abschnitt 1
Zustimmungsfreie Beschaftigungen BeschVerfVv

§4
Sonstige Beschaftigungen

§4
Sonstige zustimmungsfreie Beschaftigungen

Keiner Zustimmung bedarf die Ausiibung einer Beschaftigung von Personen, die

vorwiegend zur Heilung, Wiedereingewdhnung, sittlichen Besserung oder Erziehung
beschéaftigt werden.

DA

Es handelt sich um die in 8 5 Abs. 2 Nr. 4 Betriebsverfassungsgesetz erfassten Personen-
gruppen

Die genannte Rechtsvorschrift lautet wie folgt:

JAls Arbeitnehmer i. S. dieses Gesetzes gelten nicht

4. Personen, deren Beschéftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die
vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewdhnung sittichen Besserung
oder Erziehung beschaftigt werden.”

Es handelt sich um Personen, deren Beschéftigung in erster Linie der Behebung physi-
scher und psychischer Defekte sowie der Wiedereingliederung in die Gesellschaft dient.

Dazu gehoren z. B. Kranke, Slichtige und Strafgefangene.

Teilnehmer an einer berufsférdernden BildungsmaflRnahme, die nicht im Rahmen eines
Ausbildungs- oder Arbeitsverhéltnisses durchgefiihrt wird, benétigen keine Zustimmung
der BA. Das gilt auch, wenn ausléndische Behinderte nach Abschluss der Malinahme im
Arbeitstrainingsbereich in den Berufsbereich der Werkstatten fur Behinderte tbernommen
werden.

Auslandische Strafgefangene bedirfen keiner Zustimmung der BA, sofern sie gem.
§ 41 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) innerhalb oder auBerhalb der Justizvollzugsanstalt
regelmafig und unter Aufsicht eine zugewiesene Arbeit, Berufsausbildung, sonstige Be-
schéaftigung oder Hilfstatigkeit auslben, unabhéngig, ob hierfir Arbeitsentgelt
(8 43 StVollzG) gewéhrt wird.

Zustimmungspflicht liegt hingegen vor, sofern dem auslandischen Strafgefangenen gestat-
tet wurde, einem Beschaftigungsverhaltnis oder einer Berufsausbildung auf der Grundlage
eines freien Beschaftigungsverhaltnisses gem. § 39 StVollzG nachzugehen und der Ge-
fangene der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung, der Beitragspflicht zur BA und
der Steuerpflicht wie ein freier Arbeitnehmer (Auszubildender) unterliegt.

Eine Entscheidung Uber die Zustimmungsfreiheit/-pflicht kann somit nur nach Priifung des
Einzelfalles getroffen werden.

Traumatisierte Fliichtlinge fallen unter die Harteregelung des § 7.

3.4.111
Erfasste
Personengruppen

3.4.112
Zweck der
Beschaftigung

3.4.113
Strafgefangene

3.4.114
Traumatisierte
Flichtlinge

Stand: 5/2011
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Abschnitt 2
Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung
einer Beschaftigung ohne Vorrangprifung BeschVerfVv

§5

Grundsatz

Abschnitt 2. Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung einer Beschéaftigung
ohne Vorrangprifung

8§85
Grundsatz

Die Bundesagentur flur Arbeit kann die Zustimmung zur AusUbung einer
Beschéftigung abweichend von § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes
nach den Vorschriften dieses Abschnitts erteilen.

DA

Bei bestimmten Fallkonstellationen oder Personengruppen kann bei der Zustimmungser-
teilung durch die Arbeitsverwaltung von der Vorrangprufung abgesehen werden. Dabei
finden zum einen integrative Vorleistungen der Ausléander oder zum anderen in der Person
liegende besondere Umstédnde Beriicksichtigung. Ebenfalls soll grundsatzlich nicht in be-
stehende Arbeitsverhaltnisse bei deren Fortsetzung eingegriffen werden. Dadurch tritt zum
Teil auch eine Verfahrensvereinfachung ein.

Zu prufen ist jedoch grundsétzlich (nicht bei 88 9 und 10 Abs. 2 BeschVerfV), ob die
Arbeitsbedingungen des Auslanders nicht ungunstiger sind als die vergleichbarer deut-
scher Arbeitnehmer.

3.5.111
Verzicht auf die
Vorrangprufung

Stand: 5/2011
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Abschnitt 2
Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung

einer Beschaftigung ohne Vorrangprifung BeschVerfVv

86
Fortsetzung
eines Arbeitsverhaltnisses

§6
Fortsetzung eines Arbeitsverhéaltnisses

Die Zustimmung zur Auslbung einer Beschaftigung kann ohne Prifung nach § 39
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz erteilt werden, wenn der Auslénder seine Be-
schéftigung nach Ablauf der Geltungsdauer einer fir mindestens ein Jahr erteilten
Zustimmung bei demselben Arbeitsgeber fortsetzt. Dies gilt nicht flr Beschéftigun-
gen, fur die nach dieser Verordnung, der Beschéftigungsverordnung oder einer
Zwischenstaatlichen Vereinbarung eine zeitliche Begrenzung bestimmt ist.

DA

Nach einer mindestens 1-jahrigen rechtméafigen, ununterbrochenen Beschéftigung bei
demselben Arbeitgeber kann die Zustimmung ohne erneute Arbeitsmarktprifung erteilt
werden.

Ruhende Arbeitsverhéltnisse sind unschadlich.

Bei der Fortsetzung der Beschéftigung ist jedoch zu prifen, ob die Arbeitsbedingungen
des Auslanders nicht ungunstiger sind als die vergleichbarer deutschen Arbeitnehmer (vgl.
§ 39 Abs. 2 AufenthG).

Sofern bei Prifung der Lohnunterlagen festgestellt wird, dass die Lohnangaben, die zur
Zustimmung/Arbeitserlaubnis-EU gefiihrt haben, unterschritten wurden, kann keine erneu-
te Zustimmung/Arbeitserlaubnis-EU gegeben werden (§ 39 Abs. 2 letzter Halbsatz i. V. mit
8 40 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG).

Das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit gegentiber dem Arbeitgeber ist nach § 404 Abs. 2
Nr. 5 SGB Il durch das zustandige AE- bzw. AMZ-Team der ZAV zu prifen.

Sofern die Tatigkeit zu anderen Arbeitsbedingungen fortgesetzt werden soll (z. B. Ande-
rung der Arbeitszeit oder der Tatigkeitsmerkmale), ist eine neue Vorrangpriifung erforder-
lich.

Ausgeschlossen bleibt, wie bisher, dass mit der Regelung Anspriiche auf die weitere Ertei-
lung der Zustimmung in den Fallen entstehen, in denen die betreffenden Personen ledig-
lich zu einer von vornherein begrenzten Zeit zur Beschéaftigung im Bundesgebiet zuge-
lassen worden ist.

Zeiten einer Beschaftigung kraft Gesetz bei Studenten (8 16 Abs.3 AufenthG) kdnnen
nicht fir eine Anwendung dieser Vorschrift herangezogen werden.

Siehe DA 1.16.310

Bei Staatsangehérigen aus Bulgarien und Rumanien ist § 12a ArGV zu beachten.

Zur Fortsetzung der Beschaftigung im Falle von tiirkischen Au-pairs siehe DA 2.20.121 zu
§ 20 BeschV und von tiirkischen Studenten DA 3.15.115 zu § 15 BeschVerfV.

3.6.111
Verlangerung nach
einem Jahr

3.6.112
Prifung der Arbeitsbe-
dingungen

3.6.113
Erneute Vorrangpri-
fung

3.6.114

Kein Rechtsanspruch
bei zeitlich begrenzter
Zulassung — Studenten

3.6.115
Turkische Au-pairs
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Abschnitt 2
Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung
einer Beschaftigung ohne Vorrangprifung BeschVerfVv

§ 6a
Opfer von Straftaten

§ 6a
Beschaftigung von Opfern von Straftaten

Die Zustimmung zur Austbung einer Beschéaftigung kann ohne Prifung nach § 39
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden, wenn dem Auslander als
Opfer einer Straftat eine Aufenthaltserlaubnis fir seine voribergehende Anwesen-
heit fur ein Strafverfahren wegen dieser Straftat nach § 25 Abs. 4a des Aufenthalts-
gesetzes erteilt worden ist.

DA

Zu dem Verfahren hinsichtlich Personen, die in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen
worden sind vgl. DA 3.7.119 zu § 7 BeschVerfV.

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 6a priifen die Auslanderbehérden.

3.6a.110
Zeugenschutzpro-
gramm

3.6a.111
Zustandigkeit der Aus-
landerbehodrden

Stand: 5/2011

Seite 10



Abschnitt 2
Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung
einer Beschaftigung ohne Vorrangprifung BeschVerfVv

§7

Hartefallregelung

8§87
Hartefallregelung

Die Zustimmung kann ohne Priifung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz
erteilt werden, wenn deren Versagen unter Beriucksichtigung der besonderen
Verhéltnisse des einzelnen Falles eine besondere Harte bedeuten wiirde.

DA

Im Rahmen dieser Vorschrift werden die besonderen Verhdltnisse beim ausléandischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber beriicksichtigt. Diese missen so gewichtig sein, dass die
Zustimmung unabh&ngig von Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes zu erteilen ist. Ob
eine solche Harte vorliegt, kann nur unter Wiirdigung der Gesamtumsténde des Einzelfal-
les entschieden werden. Die Ausnahmevorschrift ist eng auszulegen.

Die Arbeitsbedingungen sind zu berprifen. Die Grinde fir die Entscheidung sind akten-
kundig zu machen.

Rechtsprechung zur Harteregelung:

- die Harteregelung rdumt der BA weder ein Ermessen noch einen Spielraum bei der
Beurteilung des unbestimmten Rechtbegriffes der Harte ein.

- Zum Begriff der Harte als Folge besonderer Familienverhéaltnisse
— Urteile des Bundessozialgerichts vom
21.03.1978 - 7 RAr 48/76,
30.05.1978 - 7 RAr 15/77
14.11.1978 - 7/12 RAr 23/77,
14.11.1978 - 7 RAr 69/77

- Zum Begriff der Harte insbesondere bei einer Minderung der Erwerbsfahigkeit
— Urteil des Bundessozialgerichts vom 19.6.1979 — 7 RAr 49/78.

- Die fur auslandische Arbeitnehmer allgemein giiltigen Verhaltnisse stellen einen Har-
tefall nicht dar; Umstande, wie sie bei einer Vielzahl von auslandischen Arbeitnehmer
auftreten kénnen, rechtfertigen nicht die Annahme einer Harte - Urteil des Bundesso-
zialgerichts vom 17.7.1980 - 7 RAr 20/79.

Zu den Verhéltnissen, die bei einer Vielzahl von auslandischen Arbeithehmern auftre-
ten kénnen, gehodren schlechte wirtschaftliche Verhéltnisse in der Heimat. lhnen ist je-
der auslandische Arbeitnehmer vor seiner Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt.

- Dass ein Arbeitnehmer Unterhaltspflichten zu erfullen hat, stellt grundsétzlich keine
Harte dar, das gilt auch, wenn die unterhaltsberechtigten Kinder in Zeiten geboren
worden sind, in denen das Einkommen des Arbeitnehmers in der Bundesrepublik
Deutschland gesichert war. Allerdings kann bei besonderen Verhéltnissen eine Aus-
nahme maoglich sein; sie kommt in Betracht, wenn die Nichterteilung der Zustimmung
in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht Auswirkungen besonderer Art auf die Familie
hat - Urteil des Bundessozialgerichts vom 8.10.1981 — 7 RAr 23/80.

Eine durch Versagung der Zustimmung bedingte Arbeitslosigkeit ist allein kein Grund
fur die Anwendung der Hérteregelung.

3.7.111
Harteregelung

3.7.112

Rechtsprechung zur

Harte

3.7.113
Keine Harte

Stand: 5/2011
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Abschnitt 2
Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung

einer Beschaftigung ohne Vorrangprifung BeschVerfVv

8§87
Hartefallregelung

Ehelichen Kindern sowie Stief- und Adoptivkindern deutscher Staatsangehoriger ist die
Zustimmung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu erteilen.

Auslandischen Ehegatten deutscher Staatsangehdriger, die eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 AufenthG bzw. die keinen Aufenthaltstitel besitzen, ist die Zustimmung zu ertei-
len.

Nach 8§ 31 Abs. 2 AufenthG kann in Harteféllen auf den zweijahrigen Bestand der eheli-
chen Lebensgemeinschaft verzichtet werden. 8 31 Abs. 1 AufenthG beinhaltet auch in
diesen Fallen die Berechtigung zur Auslibung einer Erwerbstatigkeit. Eine Hartefall-
Entscheidung nach § 7 BeschVerfV ist deshalb nicht erforderlich.

Im Rahmen der Harteregelung ist die Zustimmung auch fiir folgende Personengruppen zu
erteilen:

a) auslandischen Arbeitnehmern, die als Betriebsratsmitglieder oder als Schwerbehinderte
einen Kindigungsschutz haben

b) ausléandischen Arbeithehmerinnen fiir die Dauer des Kiindigungsschutzes nach dem
Mutterschutzgesetz.

Bei Auslandern, die im Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurden, ist die Zustim-
mung ohne Durchflihrung einer Vorrangprufung zu erteilen (siehe § 6a BeschVerfV).

Es sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

1. Traumatisierte Fliichtlinge, denen die Auslanderbehoérde eine Aufenthaltsgestattung/
Duldung/ Aufenthaltserlaubnis wegen eines behandlungsbedirftigen Traumas erteilt
hat, erhalten einen Arbeitsmarktzugang, wenn der behandelnde Facharzt oder ein
Psychologischer Psychotherapeut bestatigt, dass die angestrebte Beschaftigung Be-
standteil der Therapie ist.

2. Traumatisierte Fluchtlinge, denen die Auslanderbehérde keine Aufenthaltsgestattung/
Duldung/ Aufenthaltserlaubnis wegen eines behandlungsbedirftigen Traumas son-
dern aus anderen Griinden erteilt hat, kann unter den Ubrigen Voraussetzung von
Nr. 1 ein Arbeitsmarktzugang ermdglicht werden, wenn die Auslanderbehoérde besta-
tigt, dass in den nachsten drei Monaten keine aufenthaltsbeendende MafRnahmen be-
vorstehen.

Familienangehorige kdnnen keinen Anspruch aus der festgestellten Traumatisierung
eines anderen Familienmitgliedes ableiten.

Wenn die oberste Landesbehdrde bei einem ausreisepflichtigen Auslander einen Hartefall
nach § 23a AufenthG anerkannt hat, ist davon auszugehen, dass eine eingehende Pru-
fung des Einzelfalles erfolgt ist. Es kann daher ebenfalls eine Harte anerkannt werden,
ohne dass eine erneute Priifung durchzufihren ist.

3.7.114

Eheliche Kinder sowie
Stief- und Adoptivkin-
der

3.7.115
Ehegatten deutscher
Staatsangehdériger

3.7.116
Vorrang von § 31
Abs. 2 AufenthG

3.7.117
Personengruppen

3.7.118
Zeugenschutz

3.7.119
Traumatisierte Flicht-
linge

3.7.120
Aufenthaltsgewéahrung
in Hartefallen nach

§ 23a AufenthG
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Abschnitt 2
Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung
einer Beschaftigung ohne Vorrangprifung BeschVerfVv

§8
Familienangehorige
von Fachkraften

§8
Familienangehdorige von Fachkraften

Die Zustimmung zur Auslbung einer Beschaftigung kann ohne Prifung nach § 39
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes Familienangehdrigen eines Auslanders,
der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 des Aufenthaltsgesetzes besitzt oder nach
den 88 4, 5, 27, 28 und 31 Satz 1 Nr. 1 der Beschéaftigungsverordnung eine Beschaf-
tigung ausuben darf, erteilt werden.

DA

Auf die Durchfiihrung der Vorrangprifung wird verzichtet beim Familiennachzug von:
e Forschern (8§ 20 AufenthG),

Fuhrungskraften (8 4 BeschV)

Wissenschaftlern (8§ 5 BeschV)

Fachkraften (8 27 Nr. 1-3 BeschV)

Absolventen deutscher Auslandsschulen (8§ 27 Nr. 4 BeschV) sowie

konzernintern versetzten leitenden Angestellten (§ 31 Satz 1 Nr. 1 BeschV).

Nach wie vor ist aber eine Zulassung zum deutschen Arbeitsmarkt nur zulassig, wenn die
zuziehenden Familienangehdrigen nicht zu ungiinstigeren Bedingungen beschéftigt wer-
den als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer.

3.8.110
Familiennachzug zu
Fach- und Fuhrungs-
kréften

3.8.311
Prifung der Beschafti-
gungsbedingungen

Stand: 5/2011
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Abschnitt 2 §9

Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung Vorbeschaftigungszeiten /

einer Beschaftigung ohne Vorrangprifung BeschVerfVv Voraufenthalt
§9

Beschaftigung bei Vorbeschaftigungszeiten oder
langerfristigem Voraufenthalt

(1) Die Zustimmung zur Ausiibung einer Beschéftigung kann ohne Prifung nach
§ 39 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes Auslandern erteilt werden, die eine Aufent-
haltserlaubnis besitzen und

1. zwei Jahre rechtmalig eine versicherungspflichtige Beschaftigung im Bun-
desgebiet ausgelbt haben oder

2. sich seit drei Jahren im Bundesgebiet ununterbrochen erlaubt, geduldet
oder mit einer Aufenthaltsgestattung aufhalten; Unterbrechungszeiten werden
entsprechend § 51 Abs. 1 Nr. 7 des Aufenthaltsgesetzes beriicksichtigt.

(2) Auf die Beschéftigungszeit nach Abs. 1 Nr. 1 werden nicht angerechnet Zeiten

1. von Beschéftigungen, die vor dem Zeitpunkt liegen, an dem die Person aus
dem Bundesgebiet unter Aufgabe ihres gewohnlichen Aufenthaltes ausge-
reist war,

2. einer nach dem Aufenthaltsgesetzes oder der Beschéaftigungsverordnung
zeitlich begrenzten Beschaftigung oder

3. einer Beschaftigung, fur die der Auslander auf Grund dieser Verordnung, der
Beschaftigungsverordnung oder auf Grund einer zwischenstaatlichen Verein-
barung von der Zustimmungspflicht fiir eine Beschéaftigung befreit war.

(3) Auf die Aufenthaltszeit nach Abs. 1 Nr. 2 werden Zeiten eines Aufenthaltes nach
§ 16 des Aufenthaltsgesetzes nur zur Halfte und nur bis zu zwei Jahren angerech-
net.

(4) Die Zustimmung wird ohne Beschrankung nach § 13 erteilt.

DA

Zu Absatz 1

(1) Personen, die sich durch langjahrige Beschéftigung oder mehrjahrigen Aufenthalt in
Deutschland bereits in einem wesentlichen Umfang integriert haben, wird das Recht auf
Arbeitsmarktzugang ohne Vorrangpriifung und ohne Prifung der Beschaftigungsbedin-
gungen eingeraumt. Der Arbeitsmarktzugang ist damit unbeschréankt. Dies soll ergédnzend
zu der spateren Mdoglichkeit einer aufenthaltsrechtlichen Verfestigung durch eine Nieder-
lassungserlaubnis geschehen, die mit einem freien Arbeitsmarktzugang verbunden ist.

(2) Die Zustimmung wird unabhéngig von Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes er-
teilt, d. h. eine Prifung des Arbeits- und Ausbildungsstellenmarktes bedarf es nicht. Auch
eine Prufung der Beschaftigungsbedingungen hat nicht zu erfolgen.

(3) Die Zustimmung ist auch ohne Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes méglich.

Der Nachweis Uber eine zweijahrige rechtméRige, versicherungspflichtige Beschéftigung
im Inland ist vom Arbeithehmer zu erbringen (z. B. Versicherungsnachweis).

Es koénnen nur sozialversicherungspflichtige Beschaftigungsverhaltnisse bericksichtigt

werden. Geringfugige Beschéftigungen (8 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB 1V) begriinden diesen An-
spruch nicht.

3.9.111
Grundsatz

3.9.112
Nachweis der zweijéh-
rigen Beschéftigung

Stand: 5/2011
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Abschnitt 2
Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung
einer Beschaftigung ohne Vorrangprifung BeschVerfVv

§9

Vorbeschaftigungszeiten /
Voraufenthalt

§ 24 Abs. 1 SGB Il (Versicherungspflichtverhaltnis)
In einem Versicherungspflichtverhaltnis stehen Personen, die als Beschéftigte oder aus
sonstigen Griinden versicherungspflichtig sind.

§ 25 Abs. 1SGB Il (Beschaftigte)
Versicherungspflichtig sind Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbil-
dung beschéftigt sind.

§ 27 Abs. 2 Satz 1 SGB Il (Versicherungsfreie Beschéftigung)

Versicherungsfrei sind Personen in einer geringfiigigen Beschaftigung; abweichend von
§ 8 Abs. 2 S. 1 SGB IV werden geringfligige Beschaftigungen und nicht geringflgige Be-
schéftigungen nicht zusammengerechnet.

8 8 SGB 1V (Geringfligige Beschaftigung und geringfligige selbstéandige Tatigkeit)
(1) Eine geringfiigige Beschaftigung liegt vor, wenn

1. Das Arbeitsentgelt aus dieser Beschéaftigung regelmaRig im Monat 400 € nicht
Ubersteigt,

2. die Beschéftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf lAngstens zwei Monate oder
50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertrag-
lich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschéftigung berufsméafiig ausgeubt wird
und ihr Entgelt 400 € im Monat Ubersteigt.

(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 sind mehrere geringfligige Beschaftigungen nach
Nummer 1 oder Nummer 2 sowie geringfligige Beschaftigungen nach Nummer 1 mit Aus-
nahme einer Beschéftigung nach Nummer 1 und nicht geringfligige Beschéftigungen zu-
sammenzurechnen. Eine geringflgige Beschaftigung liegt nicht mehr vor, sobald die Vo-
raussetzungen nach Abs.1 entfallen. Wird bei der Zusammenrechnung nach Satz 1 fest-
gestellt, dass die Voraussetzungen einer geringflgigen Beschaftigung nicht mehr vorlie-
gen, tritt die Versicherungspflicht erst mit dem Tag der Bekanntgabe der Feststellung
durch eine Einzugsstelle oder einen Trager der Rentenversicherung ein.

Der Aufenthalt ist unterbrochen, wenn der Auslander ausgereist und nicht innerhalb von
sechs Monaten oder einer von der Auslanderbehérde bestimmten langeren Frist wieder
eingereist ist (§ 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG).

Nach dem Wortlaut des Abs. 1 Nr. 2 werden nur Zeiten bertcksichtigt, in denen sich der
Auslander ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im
Bundesgebiet aufgehalten hat.

Es sind die Angaben der Auslanderbehdrde in der Zustimmungsanfrage zugrunde zu le-
gen.

Die Voraussetzungen kénnen nur von der Auslanderbehérde festgestellt werden. Auf die
Einschaltung der ZAV kann daher verzichtet werden, wenn in einer Vereinbarung mit der
Auslanderbehérde eine allgemeine Zustimmung fir den Personenkreis nach § 9 Abs. 1 Nr.
2 BeschVerfV erteilt wurde.

Die Vereinbarung zwischen Agenturen fir Arbeit und Auslanderbehérden tber die allge-
meine Zustimmungserteilung flr den Personenkreis nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV ist
zu befristen und muss den Vorbehalt der jederzeitigen Widerrufbarkeit enthalten. Infolge
einer zeitlichen Befristung abgelaufene Vereinbarungen sind gegebenenfalls durch die
ZAV neu abzuschlie3en bzw. zu verlangern. Voraussetzung der allgemeinen Zustimmung
ist, dass sich die Auslanderbehérde dazu verpflichtet, jede Zulassung auf Grund von § 9
Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV dem zustédndigen AE-Team der ZAV mitzuteilen. Das AE-Team
erfasst die mitgeteilten Félle in der IT-Fachanwendung ZuwG.

Die durch die Agenturen fiir Arbeit geschlossenen Vereinbarungen gelten nach Ubernah-
me der Verfahrenszustandigkeit durch die ZAV weiter, eine Widerrufbarkeit ist moglich.

3.9.113

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschafti-

gung

3.9.114

Nachweis des dreijahri-

gen Aufenthalts
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Abschnitt 2
Zustimmung zu Erlaubnissen zur Ausiibung

einer Beschaftigung ohne Vorrangprifung BeschVerfVv

§9
Vorbeschaftigungszeiten /
Voraufenthalt

Zu Absatz 2

Hier wird geregelt, welche Beschéaftigungszeiten nicht zur Erlangung eines Arbeitsmarkt-
zugangs ohne Vorrangprufung angerechnet werden. Vor einer zwischenzeitlichen Ausrei-
se liegende Aufenthalte sind nicht beriicksichtigungsféahig. In den Nummern 2 und 3 wer-
den von der arbeitsmarktlichen Verfestigung voriibergehende Beschéftigungsaufenthalte
ausgenommen. Dazu gehdren Saisonkrafte, Gastarbeitnehmer, Werkvertragsarbeitneh-
mer, Schaustellergehilfen und Haushaltshilfen. Demgegeniiber stehen die aus allgemei-
nen arbeitsmarktlichen Griinden vorgesehene Befristungen des § 13 Abs. 2 einer Verfesti-
gung nicht entgegen.

Zu Absatz 3

Es sind die Angaben der Auslanderbehdrde in der Zustimmungsanfrage zugrunde zu le-
gen.

Zu Absatz 4

Die Zustimmung ist ohne die Beschrankungen des § 13 zu erteilen.

Da die Zustimmung ohne Beschrankungen hinsichtlich der beruflichen Tatigkeit, des Ar-
beitgebers, des Bezirkes der AA und der Lage und Verteilung der Arbeitszeit und unbefris-
tet erteilt wird, diirfen Arbeitnehmer, fir die die Zustimmung nach § 9 BeschVerfV erklart
wurde, an Dritte im Sinne des AUG Uberlassen werden. § 40 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG ist
insoweit einschrankend auszulegen. Dies gilt auch fir Zustimmungen nach
§ 9 BeschVerfV, welche fir Begunstigte des so genannten Bleiberechtsbeschlusses erteilt
wurden (Beschluss der Konferenz der Innenminister und —senatoren der Lander vom
17.11.2006, verdffentlicht unter der Website www.aufenthaltstitel.de

Die Ausiibung einer Tatigkeit als Leiharbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 AUG) setzt aber voraus,
dass auf Grundlage der unbeschrankten Zustimmung eine unbeschrankte Beschafti-
gungserlaubnis in den Aufenthaltstitel aufgenommen wird.

3.9.210
Nicht zu beriicksichti-
gende Zeiten

3.9.310

Anrechnung von Auf-
enthaltszeiten nach § 16
AufenthG

3.9.410
Zustimmung ohne Be-
schrankung

3.9.411
Arbeitnehmeriberlas-
sung

Stand: 5/2011

Seite 16


http://www.aufenthaltstitel.de/

Abschnitt 3
Zulassung von geduldeten Auslandern

zur Ausiibung einer Beschaftigung BeschVerfVv

8§10
Grundsatz

Abschnitt 3. Zulassung von geduldeten Auslandern
zur Ausiibung einer Beschaftigung

8§10
Grundsatz

(1) Geduldeten Auslandern (8§ 60a des Aufenthaltsgesetzes) kann mit Zustimmung
der Bundesagentur fir Arbeit die Auslibung einer Beschéaftigung erlaubt werden,
wenn sie sich seit einem Jahr erlaubt, geduldet oder mit Aufenthaltsgestattung im
Bundesgebiet aufgehalten haben. Die 88 39 bis 41 des Aufenthaltsgesetzes gelten
entsprechend.

(2) Die Zustimmung der Bundesagentur fir Arbeit wird ohne Prifung nach § 39
Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt

1. fur eine Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar
geregelten Ausbildungsberuf oder

2. wenn sich die Auslander seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder
mit Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufgehalten haben.

Die Zustimmung nach Satz 1 Nr. 2 wird ohne Beschrankungen nach § 13 erteilt.

DA
Zu Absatz 1

Obgleich Duldungen keine Aufenthaltstitel sind, wird geduldeten Auslandern abweichend
von 8§ 4 Abs. 3 AufenthG (vgl. auch die Verordnungserméachtigung in § 42 Abs. 2
Nr. 5 AufenthG) der Arbeitsmarktzugang nach 1-jahrigem ununterbrochenem rechtmafi-
gem Aufenthalt ermdglicht (Wartezeit). Die 88 39 bis 41 AufenthG gelten entsprechend.
Asylbewerber kénnen ebenfalls abweichend zu 8§ 4 Abs. 3 AufenthG nach einem Jahr
gestattetem Aufenthalt zum Arbeitsmarkt zugelassen werden (8§ 61 Abs. 2 AsylVIG).

Durch die Verordnung zur Anderung der Beschaftigungsverfahrensverordnung und der
Arbeitsgenehmigungsverordnung vom 10. November 2008 wurde klargestellt, dass auch
Zeiten einer Aufenthaltsgestattung auf die Dauer des Aufenthaltes der Geduldeten von
einem Jahr angerechnet werden.

Zu Absatz 2

Liegen die Voraussetzungen des § 10 vor, hat eine Zulassung ohne Vorrangprufung und
ohne Prifung der Beschéftigungsbedingungen zu erfolgen. Die Neuformulierung stellt klar,
dass mangels Ermessensspielraum ein Anspruch auf Zustimmung besteht. Die Zustim-
mung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 (vier Jahre ununterbrochener Aufenthalt) wird gemaf Abs.
2 Satz 2 unbeschrénkt erteilt.

Bei der Priifung der Wartezeit sind die von der Auslanderbehérde in der Zustimmungsan-
frage anzugebenden Aufenthaltszeiten des Auslanders zugrunde zu legen.

Ein Statuswechsel vom Asylbewerber zum geduldeten Auslénder I6st keine neue Warte-
zeit aus.

In analoger Anwendung des BSG-Urteils vom 23.6.1982 — 7 Rar 106/81 gilt die Wartezeit
nicht fur in das Inland zurlickgekehrte Auslander, die friiher mit einer Arbeitsgenehmigung
bzw. mit Zustimmung der BA beschéaftigt gewesen sind.

3.10.110

Wartezeit

Geduldete Auslander;
Asylbewerber

3.10.111
Aufenthaltsgestattung

3.10.210

Verzicht auf Vorrang-
und Beschéftigungsbe-
dingungspriufung

3.10.211
Prifung der Wartezeit
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Abschnitt 3
Zulassung von geduldeten Auslandern
zur Ausiibung einer Beschaftigung BeschVerfVv

8§10
Grundsatz

In Fallen des § 10 Abs. 2 BeschVerfV kénnen die Voraussetzungen nur von der Ausléan-
derbehdrde festgestellt werden. Auf die Einschaltung der ZAV kann verzichtet werden,
wenn in einer Vereinbarung mit der Auslanderbehérde eine allgemeine Zustimmung fir
den Personenkreis nach § 10 Abs. 2 BeschVerfV erteilt ist.

Die Vereinbarung zwischen Agenturen fur Arbeit und Auslanderbehérden uber die allge-
meine Zustimmungserteilung fir den Personenkreis nach § 10 Abs. 2 BeschVerfV ist zu
befristen und muss den Vorbehalt der jederzeitigen Widerrufbarkeit enthalten. Infolge einer
zeitlichen Befristung abgelaufene Vereinbarungen sind gegebenenfalls neu abzuschliel3en
bzw. zu verlangern. Voraussetzung der allgemeinen Zustimmung ist, dass sich die Aus-
landerbehérde dazu verpflichtet, jede Zulassung auf Grund von § 10 Abs. 2 BeschVerfV
dem zustandigen AE-Team der ZAV mitzuteilen. Das AE-Team erfasst die mitgeteilten
Falle in der IT-Fachanwendung ZuwG

Die durch die Agenturen fir Arbeit geschlossenen Vereinbarungen gelten nach Ubernah-
me der Verfahrenszustandigkeit durch die ZAV bis zu ihrer Befristung weiter, eine Wider-
rufbarkeit ist moglich.

Da die Zustimmung ohne Beschrankungen hinsichtlich der beruflichen Tatigkeit, des Ar-
beitgebers, des Bezirkes der Agentur fur Arbeit und der Lage und Verteilung der Arbeits-
zeit und unbefristet erteilt wird, dirfen Arbeitnehmer, fir die die Zustimmung nach § 10
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BeschVerfV erklart wurde, an Dritte im Sinne des AUG Uberlassen
werden. § 40 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG ist insoweit nicht anzuwenden.

Die Ausiibung einer Tétigkeit als Leiharbeitnehmer (81 Abs. 1 AUG) setzt aber voraus,
dass auf Grundlage der unbeschrankten Zustimmung eine unbeschrankte Beschafti-
gungserlaubnis in die Duldung aufgenommen wird.

Nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 ist geduldeten Auslandern die Zustimmung fur alle anerkann-
ten Ausbildungsberufe (8§ 4, 5 BBIiG, 88 25, 26 HwO) und staatlich vergleichbar geregel-
ten Ausbildungen zu erteilen.

Da die Vorschrift keine Mindestdauer der Ausbildung vorsieht, sind nicht nur qualifizierte
Ausbildungen i. S. des § 25 BeschV (mind. 2-Jahrige Berufsausbildung) erfasst, sondern
auch Ausbhildungen mit kiirzerer Regelausbildungsdauer, z. B. als Altenpflegehelferin.

Eine Bewertung ist zudem unabhé&ngig von der Tatsache zu treffen, ob es sich um eine
bundes- oder landesrechtlich geregelte Ausbildung handelt.

3.10.212

Allgemeine Zustim-
mungserteilung/ Ver-
einbarung zwischen AA
und ABH

3.10.213
Arbeitnehmeriberlas-
sung

3.10.214
Berufsausbildung
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Abschnitt 3
Zulassung von geduldeten Auslandern
zur Ausiibung einer Beschaftigung BeschVerfVv

§11
Versagung der Erlaubnis

§11
Versagung der Erlaubnis

Geduldeten Auslandern darf die Ausiibung einer Beschaftigung nicht erlaubt wer-
den, wenn sie sich in das Inland begeben haben, um Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz zu erlangen, oder wenn bei diesen Auslédndern aus von ihnen
zu vertretenden Griinden aufenthaltsbeendende MaRnahmen nicht vollzogen wer-
den k6nnen. Zu vertreten hat ein Auslander die Griinde insbesondere, wenn er das
Abschiebungshindernis durch Tauschung Uber seine Identitat oder seine Staatsan-
gehorigkeit oder durch falsche Angaben herbeiflhrt.

DA

Das Vorliegen von Versagungstatbestanden wird von der Auslanderbehérde festgestellt.
In diesen Féllen ist eine Zustimmungsanfrage nicht erforderlich.

3.11.111
Feststellung der Versa-
gungstatbestande
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Teil 2
Zustandigkeits- und Verfahrensregelungen BeschVerfVv

§12
Zustandigkeit

Teil 2. Zustandigkeits- und Verfahrensregelungen

§12
Zustandigkeit

(1) Die Entscheidung uber die Zustimmung zur Ausibung einer Beschéftigung trifft
die Agentur fir Arbeit, in deren Bezirk der Ort der Beschéaftigung der betreffenden
Person liegt. Als Beschéftigungsort gilt der Ort, an dem sich der Sitz des Betriebes
oder der Niederlassung des Arbeitgebers befindet. Bei Beschéaftigungen mit wech-
selnden Arbeitsstatten gilt der Sitz der fir die Lohnabrechnung zustandigen Stelle
des Arbeitgebers als Beschéftigungsort.

(2) Die Bundesagentur fur Arbeit kann die Zustandigkeit abweichend von Absatz 1
auf andere Dienststellen Ubertragen.

DA

Zu Absatz 1

Zustandig fur die Entscheidung uber die Anfrage auf Zustimmung ist grundsétzlich das
AE-Team der ZAV in deren Bezirk der Arbeitgeber (Betrieb, Zweigniederlassung, Tochter-
gesellschaft) mit eigener Betriebsnummer seinen Sitz hat.

Bei wechselnden Arbeitsstétten gilt der Sitz der Lohnabrechnungsstelle als Betriebssitz im
Sinne des Abs. 1.

Zustimmungsanfragen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels bzw. Antrage auf Arbeitsge-
nehmigung-EU, die bei einer Agentur fiir Arbeit eingehen, leitet diese an das zustandige
AE-Team der ZAV weiter.

Siehe DA 3.13.112a

Im Internet konnen die Ausléanderbehdrden unter www.arbeitsagentur.de > Partner vor
Ort < ein Gemeindeverzeichnis der existierenden Agenturen fiir Arbeit aufrufen. Dieses
Verzeichnis kann die Auslédnderbehdrde bei der Zuordnung der fur die Zustimmungsent-
scheidung zum zustandigen AE-Team der ZAV unterstitzen.

Eine Ubersicht tiber die Zuordnung der Agenturen fiir Arbeit zu den AE-Teams der ZAV ist
im Internet unter www.zav.de > Arbeitsmarktzulassung <. abrufbar.

3.12.111
Grundsatz
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Teil 2

Zustandigkeits- und Verfahrensregelungen BeschVerfVv

§12
Zustandigkeit

Zu Absatz 2

Zustandig fir die Zulassung von Werkvertragsarbeitnehmern aus den mittel- und osteuro-
paischen Staaten (MOE-Staaten) die auf der Grundlage einer zwischenstaatlichen Verein-
barung (8§ 39 BeschV) einreisen ist die ZAV mit den nachfolgenden Standorten:

Staat ZAV-Standort

Rumanien Frankfurt / Main

Bulgarien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien,
Mazedonien, Serbien (einschl. Kosovo),
Turkei

Stuttgart

Uber die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren informiert das Merkblatt 16 (fir
Drittstaaten) und das Merkblatt 16a (fur die EU-Staaten Bulgarien u. Ruménien), die im
Internet unter www.zav.de > Arbeitsmarktzulassung > ... abrufbar sind.

Zu den Voraussetzungen und zum Verfahren wird auf die DA WVV verwiesen.

Fir Werkvertragsarbeitnehmer aus den Staaten, die unter die regionalen Ausnahmen
nach § 34 BeschV fallen, ist der ZAV-Stitzpunkt Stuttgart zustandig.

Uber die Arbeitserlaubnis-EU/ Zustimmung nach § 34, 35 BeschV/§ 4 ASAV entscheidet
ausschlieBlich das Team 313 des ZAV-Standorts Stuttgart.

Fir die Entgegennahme von Anzeigen fiir kurzfristig entsandte Arbeitnehmer gemaR § 11
Nr. 1 und 3 BeschV ist unabhéngig vom jeweiligen Beschaftigungsort das Team 313 des
ZAV-Stltzpunkt Stuttgart zustandig.

Uber die Arbeitserlaubnis-EU / Zustimmung nach § 36 BeschV (langerfristig entsandte
Arbeitnehmer) entscheidet ausschlieflich das Team 313 des ZAV-Standorts Stuttgart.

Die Bestatigung, dass US-amerikanische Fachkrafte von Unternehmen aus den USA Mon-
tagen nach § 11 in Verbindung mit § 16 BeschV fur drei Monate zustimmungsfrei ausfih-
ren kénnen, stellt das fur Werkvertrage zustandige ZAV-Team 313 am Standort Stuttgart
aus. Das gleiche gilt fiir Tatigkeiten mit einer Dauer von mehr als drei Monaten nach § 34
BeschV.

Fir die Erteilung der Zustimmung / Arbeitsgenehmigung—EU bei Beschaftigungsverhalt-
nissen von Kinstlern ist das Team 322 Arbeitsmarktzulassung der ZAV zusténdig. Dies
gilt auch fur die Erteilung einer Arbeitsberechtigung-EU an bulgarische und ruméanische
Staatsangehdrige.

Der Bereich Arbeitsmarktzulassung von Kiinstlern in der ZAV beteiligt zu den Anfragen auf
Zustimmung / Antragen auf Arbeitsgenehmigung-EU zur Vorrangpriifung und Prifung der
Beschaftigungsbedingungen die Kiinstlervermittlung der ZAV.

3.12.211
Werkvertragsarbeit-
nehmer aus den MOE-
Staaten

2.12.211a
Werkvertragsarbeit-
nehmer aus anderen
Landern

3.12.212
Fertig- und Ausbau-
hausmontage

3.12.213

Kurz- und langerfristig
entsandte Arbeitnehmer
(Montage/Demontage)

3.12.214

Monteure auf
US-amerikanischen
Stitzpunkten

3.12.215
Zustandigkeit bei
Kunstlern

3.12.215a
Beteiligung der Kiinst-
lervermittlung der ZAV
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Zustandigkeits- und Verfahrensregelungen ‘ BeschVerfVv ‘

§12
Zustandigkeit

Da es bei den Bilhnen Ublich ist, iber die Zusammensetzung des Kiinstlerensembles spa-
testens ein halbes Jahr vor Beginn der neuen Spielzeit zu entscheiden, ist es oft erforder-
lich, bereits zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung uUber die Arbeitsmarktzulassung zu
treffen. Bei der Beurteilung der Arbeitsmarktlage ist das zur Zeit der Entscheidung gege-
bene Bewerberangebot zu beriicksichtigen.

Zur Prifung der Beschaftigungsbedingungen ist bei der Zulassung auslandischer Kunstler
in jedem Fall ein schriftlicher Arbeitsvertrag vorzulegen.

Fir die im Rahmen der Gastarbeithehmer-Vereinbarungen einreisenden Gastarbeitneh-
mer werden die Zustimmungen/Zulassungshescheide vom Team 321 Arbeitsmarktzulas-
sung der ZAV erteilt und in der IT-Anwendung ZuwG erfasst.

Fir Teilnehmer am internationalen Personalaustausch gem. § 31 BeschV ist das Team
322 Arbeitsmarktzulassung der ZAV zustandig.

Das AE-Team 325 der ZAV am Standort Duisburg ist bundesweit zustandig fiir Botschafts-
und Konsularmitglieder und deren Angehérige, welche auBerhalb des diplomatischen
Dienstes eine Beschaftigung austiben wollen.

Die Zustandigkeit dieses Teams gilt auch fir die Zulassung von ausl. Werkvertragsarbeit-
nehmern, die fiir Botschafts- und Konsulatsneu-, aus- und —umbauten eingesetzt werden
sollen. Siehe DA 1.1.230 zu AufenthG

Vor der Entscheidung tUber Anfragen auf Zustimmung fir auslandische Piloten, Fluginge-
nieure und Flugnavigatoren ist die Stellungnahme der Fachvermittlungseinrichtung fur
Luftverkehrsberufe, Airport-Agentur Rhein-Main, FAC1 Briefkasten 504, Hugo-Eckener-
Ring, 60549 Frankfurt, einzuholen.

Sofern ein Arbeits-, Aus- oder Fortbildungsverhaltnis fiir einen Staatsangehérigen aus
Bulgarien und Ruméanien durch eine Dienststelle der BA zustande gekommen ist, kann die
Arbeitserlaubnis-EU von Amts wegen ab Beschéftigungsbeginn erteilt werden. Die vermit-
telnde Stelle unterrichtet nach Vorliegen einer Einstellungsbestatigung des Beschafti-
gungsbetriebes das zustandige AE-Team/AMZ-Team der ZAV mit folgenden Angaben:

Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehdrigkeit, Anschrift und
gaf. Versicherungsnummer des auslandischen Arbeithehmers

Name, Anschrift und ggf. Betriebsnummer des Betriebes

Beruf / Beschéftigungsbeginn

bei Teilzeitbeschaftigung Dauer und Verteilung der Arbeitszeit

Dazu kann auch ein Vordruck ggf. nach folgendem Muster verwendet werden:

3.12.215b
Entscheidung Uber An-
trage auslandischer
Buhnenkinstler

3.12.215c
Vorlage von
Engagementvertragen

3.12.216
Gastarbeitnehmer und
sonstige zwischenstaat-
liche Vereinbarungen

3.12.217
Internationaler
Personalaustausch

3.12.218

Angehorige diplomati-
scher und konsulari-
scher Vertretungen

3.12.219

Einschaltung der Fach-
vermittlung fir Luftver-
kehrsberufe

3.12.220
Von Amts wegen erteil-
te Arbeitserlaubnis-EU
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Musterbeispiel

den

ZAV
Standort
Team

Betr.: Arbeitsmarktzulassung; Vermittlung eines ausléandischen Staatsangehdrigen

Die/der auslandische Staatsangehérige

Name, Vorname:

Geburtsdatum Geschlecht Staatsangehdrigkeit

Vers.-Nr. (soweit bekannt):

Anschrift:

wird am:

bei

Name und Anschrift des Betriebes und Betriebsnummer (soweit be-
kannt)

die Beschaftigung als:

BKZ: WZ:

beginnen.

Nur bei Teilzeitbeschaftigung:

Dauer und Verteilung der Arbeitszeit:

Im Auftrag

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/ AA
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§12
Zustandigkeit

Die in der Zustimmung liegende Entscheidung der BA ist kein eigenstandiger Verwal-
tungsakt, sondern ein verwaltungsinterner Mitwirkungsakt gegeniber der fur die Ent-
scheidung Uber den Aufenthaltstitel zustandigen Auslédnderbehdrde.

Entscheidungen sind umfassend unter Angabe der Rechtsgrundlage zu dokumentieren,
damit bei Widerspriichen/Verwaltungsgerichtsverfahren der Auslanderbehdrde gegeniiber
detaillierte Stellungnahmen abgegeben werden kénnen.

Die Zustandigkeit fur die Durchfiihrung des Widerspruchsverfahrens liegt bei den Aus-
landerbehdrden. Fir die Abgabe von Stellungnahmen gegeniber den Ausléanderbehor-
den im Rahmen von Widerspruchsverfahren bzw. Verwaltungsgerichtsverfahren ist das
Team der ZAV zusténdig, das die Entscheidung Uber die Anfrage auf Zustimmung getrof-
fen hat. Es entscheidet auch tber die Notwendigkeit der Beteiligung der Agentur fiir Arbeit,
die fUr die arbeitsmarktliche Stellungnahme verantwortlich ist.

Siehe § 84 Abs. 2 AufenthG.

Die BA hat im Rahmen ihrer Zustandigkeit die ausschlieRliche Dispositionsbefugnis tber
die Erteilung und den Fortbestand der Zustimmung. Soweit sie eine erteilte Zustimmung
aufhebt und dies gegenlber der Ausléanderbehdrde erklart, ist diese verpflichtet, die Auf-
enthaltserlaubnis hinsichtlich der Ausiibung der Beschéaftigung gegentiber dem Auslander
aufzuheben. Dies gilt insbesondere in Fallen des Widerrufs der Zustimmung (8 41
AufenthG).

Siehe DA zu § 41 AufenthG

Siehe DA zu § 11 ArGV

3.12.221
Rechtswirkung der Zu-
stimmung

3.12.222

Widerspruch gegen Ne-
benbestimmung des
Aufenthaltstitels

3.12.223
Dispositionsbefugnis
tiber die Zustimmung/
Widerruf

3.12.224
Widerspruch gegen Ar-
beitsgenehmigung-EU
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§13
Beschrankung
der Zustimmung

§13
Beschrankung der Zustimmung

(1) Die Zustimmung zur Ausilibung einer Beschaftigung kann hinsichtlich
1. der beruflichen Tatigkeit,
2. des Arbeitgebers,
3. des Bezirkes der Agentur fur Arbeit und
4. der Lage und Verteilung der Arbeitszeit
beschréankt werden.

(2) Die Zustimmung wird fur die Dauer der Beschéaftigung, langstens fir drei Jahre
erteilt.

DA

Raumlicher Geltungsbereich und Geltungsdauer der Arbeitsgenehmigung-EU

siehe DA zu § 4 ArGV.

Zu Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2

Die Zustimmung/ Arbeitserlaubnis-EU ist grundsatzlich fiir eine bestimmte berufliche Ta-
tigkeit in einem bestimmten Betrieb zu erteilen.

Zu Absatz 1 Nr. 3

Grundsatzlich wird die Zustimmung fiir die bundesweite Ausiibung der Beschaftigung er-
teilt.

Ausnahmsweise erfolgt nach Austibung pflichtgeméaflen Ermessens eine Einschrankung
auf den Bezirk einer oder mehrerer Agenturen fir Arbeit. In die Ermessenserwagungen
sind die unterschiedlichen Gegebenheiten der regionalen Arbeitsmérkte mit einzubezie-
hen. Eine regionale Beschrankung ist nur bei den Zustimmungen mdglich, bei denen ein
Vermittlungsvorrang inlandischer Arbeitnehmer besteht.

Bei Abordnung auslandischer Arbeitnehmer zu einer Arbeitsgemeinschaft, welcher der
Stammbetrieb als Mitglied angehort, ist eine neue Zustimmung nicht erforderlich, wenn die
Tatigkeit innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs der erteilten Zustimmung ausgetibt
wird.

Die Zustimmung fiir Schaustellergehilfen gem. § 19 BeschV ist mit einer Betriebsbindung
fur das gesamte Bundesgebiet zu erteilen.

Zu Absatz 1 Nr. 4

Die Zustimmung zu einer Teilzeitbeschaftigung wird grundsétzlich auf die Dauer der ver-
einbarten wochentlichen Arbeitszeit beschrankt.

Ausnahmsweise erfolgt nach Ausiibung pflichtgemafRen Ermessens unter Beriicksichti-
gung der Umstande des Einzelfalles eine Einschrankung nach Lage und Verteilung der
Arbeitszeit. Eine Beschrankung auf eine bestimmte Lage und Verteilung der Arbeitszeit
kann z.B. gerechtfertigt sein, wenn nur zu dieser Arbeitszeit bevorrechtigte Arbeitnehmer
nicht zur Verfiigung stehen.

3.13.110
Geltungsbereich und
Geltungsdauer der Ar-
beitsgenehmigung-EU

3.13.111

Betrieblicher Geltungs-
bereich der Zustim-
mung

3.13.130

Raumlicher Geltungs-
bereich der Zustim-
mung

3.13.131
Beschaftigung in einer
Arbeitsgemeinschaft
(ARGE)

3.13.132
Beschaftigung als
Schaustellergehilfe

3.13.140
Beschrankung der Ar-
beitszeit
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Abschnitt 3 §13
Zulassung von geduldeten Auslandern Beschrankung
zur Ausiibung einer Beschaftigung BeschVerfVv der Zustimmung
Zu Absatz 2

§ 13 Abs. 2 BeschVerfV raumt hinsichtlich der Geltungsdauer der Zustimmung kein Er-
messen ein. Bei einem befristeten Arbeitsvertrag ist die Zustimmung fur die Dauer der
Befristung, lAngstens fur drei Jahre zu erteilen.

Eine Ausnahme hiervon sieht § 45 Abs. 1 BeschV flr Beschéftigungen vor, fir die nach
der BeschV oder einer zwischenstaatlichen Vereinbarung eine zeitliche Begrenzung be-
stimmt ist.

Fir die Befristung der Zustimmung bei Aus- und Weiterbildung sind die Vorgaben des § 45
Abs. 2 BeschV zu beachten.

Bei Fallen des 8 7 BeschVerfV kann die Zustimmung unter dem Vorbehalt des Widerrufs
erteilt werden fiir den Fall, dass der Grund, der zur Anwendung der Harteregelung gefihrt
hat, nicht mehr vorliegen wird. Der Widerrufsvorbehalt muss in den Aufenthaltstitel geman
§ 4 Abs. 2 Satz 4 AufenthG Gbernommen werden.

3.13.210
Geltungsdauer der Zu-
stimmung

3.13.211
Geltungsdauer bei
Ausbildung / Weiterbil-
dung

3.13.212
Zustimmung unter Har-
tegesichtspunkten
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§14
Reichweite
der Zustimmung

§14
Reichweite der Zustimmung

(1) Die Zustimmung zur Auslbung einer Beschaftigung wird jeweils zu einem be-
stimmten Aufenthaltstitel erteilt.

(2) Ist die Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel erteilt worden, so gilt die Zustim-
mung im Rahmen ihrer zeitlichen Begrenzung auch fur jeden weiteren Aufenthaltsti-
tel fort. Ist der Aufenthaltstitel aus vdlkerrechtlichen, humanitéren oder politischen
Grunden erteilt worden, gilt die Zustimmung abweichend von Satz 1 fiir die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18 des Aufenthaltsgesetzes nicht fort.

(3) Absatz 1 und 2 Satz 1 gelten entsprechend fiur die erteilte Zustimmung zur Aus-
Ubung einer Beschaftigung an Personen, die eine Aufenthaltsgestattung oder Dul-
dung besitzen.

(4) Ist die Zustimmung fur ein bestimmtes Beschéftigungsverhéaltnis erteilt worden,
erlischt sie mit Beendigung dieses Beschaftigungsverhaltnisses.

DA

Zu Absatz 1

Fir die Erteilung der Zustimmung ist es erforderlich, dass die Auslanderbehdrde bei der
Anfrage, ob einer Beschéaftigungsaufnahme zugestimmt wird, mitteilt, welchen Aufenthalts-
titel der Auslander besitzt bzw. welcher Titel erteilt werden soll.

Zu Absatz 2

Die Zustimmung gilt grundsatzlich jeweils nur zu einem bestimmten Aufenthaltstitel, z. B.
einem Visum oder einer Aufenthaltserlaubnis.

Um jedoch die Notwendigkeit einer erneuten Zustimmung der Bundesagentur fiir Arbeit fir
denselben Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Umwandlung des Visums in eine von
der Auslanderbehérde ausgestellte Aufenthaltserlaubnis oder bei Verlangerung des Auf-
enthaltstitels wahrend der Geltungsdauer der Zustimmung zu vermeiden, regelt Absatz 2
Satz 1, dass die Zustimmung auch fir jeden weiteren Aufenthaltstitel gilt. Da ein Wechsel
aus einem Aufenthalt aus humanitaren Grinden in einen Aufenthaltstitel zum Zwecke der
Beschéftigung nach § 18 Aufenthaltsgesetz nicht in Betracht kommt, gilt nach Absatz 2
Satz 2 die Zustimmung in diesem Fall nicht fort.

Zu Absatz 3

Diese Regelung erweitert die Anbindung der Zustimmung an einen Aufenthaltstitel um die
Aufenthaltsgestattung und die Duldung. Als Ausnahmetatbestédnde dieser Regelung sind
die Falle des § 18a AufenthG zu beachten. Zur Erteilung der Zustimmung in den Féllen, in
denen im Anschluss an eine Duldung eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18a AufenthG
erteilt wird, siehe DA 1.18a.213 zu § 18a AufenthG.

Zu Abs. 4

Nach dieser Regelung erlischt die Zustimmung, wenn das von der betreffenden Person
begriindete, an einen bestimmten Arbeitgeber gebundene Beschéftigungsverhéltnis been-
det wurde.

3.14.111
Aufenthaltstitel

3.14.211
Anderung des Aufent-
haltstitels

3.14.311

Fortgeltung der Zu-
stimmung bei Aufent-
haltsgestattung/ Dul-
dung

3.14.411

Beendigung des Be-
schéftigungsverhéltniss
es
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§14
Reichweite
der Zustimmung

Bei einem Wechsel in eine Transfergesellschaft liegt ein Arbeitgeberwechsel vor. Daher ist
die Beschaftigungserlaubnis im Aufenthaltstitel auf die Transfergesellschaft umzuschrei-
ben.

Eine erneute Priifung der Voraussetzungen fur die Zustimmung nach 8§ 39 Abs. 2 ist nicht
erforderlich.

Bei einer Vermittlung aus der Transfergesellschaft in ein Arbeitsverhéltnis mit einem drit-
ten Arbeitgeber ist eine Zustimmung unter den Voraussetzungen des § 39 AufenthG erfor-
derlich.

3.14.412
Beschaftigung in Trans-
fergesellschaft
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§15
Assoziierungsabkommen
BeschVerfV EWG-Turkei

Teil 3. Schlussvorschriften

§15

Assoziierungsabkommen EWG-Turkei

Gunstigere Regelungen des Beschlusses Nr. 1/80 des Assoziationsrates EWG-
Turkei (Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fur Arbeit Nr. 1/1981 S. 2) Uiber den
Zugang turkischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Familienangehd-
rigen zum Arbeitsmarkt bleiben unbertuhrt.

DA
Nach § 4 Abs. 1 AufenthG ist bei der Erteilung der Aufenthaltstitel das Assoziationsab- 3.15.111
kommen EWG-Tirkei zu beachten, sofern sich aus diesem ginstigere Regelungen erge- Gesetzliche Grundlage

ben.

Ausziige des Abkommens sind im Anschluss an diese DA abgedruckt

Beim Vergleich zwischen dem ARB 1/80 und den Regelungen des Aufenthaltsgesetzes 3.15.112

sowie der BeschVerfV ergibt sich, dass die nationalen Regelungen gegeniber den sich Anwendung des Be-
aus Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 fur die turkischen Arbeithehmer und aus Art. 7 ARB 1/80 fir schlusses auf turkische
deren Familienangehdrigen ergebenden Rechte auf Zugang zur Beschaftigung nicht un- Arbeitnehmer und de-
glnstiger und daher vorrangig anzuwenden sind (siehe folgende Gegenliberstellung): ren Familienangehorige
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§15

Assoziierungsabkommen

BeschVerfv

EWG-Turkei

Verfestigungszeitraume

Verfestigungs- ARB BeschVerfv
zeitraum
“Anspruch auf Erneuerung seiner | Zustimmung kann ohne Vorrangprifung beim
Arbeitserlaubnis bei dem glei- gleichen Arbeitgeber erteilt werden (8 6)
1 Jahr“ . chen Arbeitgeber (Art. 6 Nr. 1
Beschaftigung erster Spiegelstrich)
Recht, sich fur den gleichen Be- | Anspruch auf unbeschrankte Zustimmung, wenn
3 Jahre ruf bei einem Arbeitgeber seiner | 2 Jahre r_echtmérSig eine versicherungspflichtige
Beschaftigung Wabhl zu bewerben (Art. 6 Nr. 1 Beschaftigung ausgetibt wurde oder nach 3-
zweiter Spiegelstrich) jahrigem Aufenthalt (8 9 Abs. 1)
Freier Zugang zu jeder Beschéaf- | Anspruch nach 2 Jahren versicherungspflichtiger
tigung (Art. 6 Nr. 1 dritter Spie- Beschaftigung oder 3 Jahren Aufenthalt (vgl.
4 Jahre gelstrich) auch Niederlassungserlaubnis nach § 9 Abs. 2
Beschéaftigung AufenthG nach 5 Jahren versicherungspflichtiger
Tatigkeit)

Familiennachzug

ARB

Zuwanderungsgesetz

Art. 7 ARB:

8§ 29 Abs. 5 AufenthG
(Familiennachzug zu Ausléandern)

Familienangehdorigen eines dem reguléren Arbeits-
markt eines Mitgliedstaates angehdrenden tirkischen
Arbeitnehmers, die die Genehmigung erhalten haben,
zu ihm zu ziehen,

- haben vorbehaltlich des den Arbeitnehmern aus
den Mitgliedstaaten der EU einzurdumenden Vor-
rangs das Recht, sich auf jedes Stellenangebot zu
bewerben, wenn sie dort seit mindestens drei Jah-
ren ihren ordnungsgemaRen Wohnsitz haben
(d.h. nach drei Jahren Aufenthalt Arbeits-
marktzulassung nach Vorrangpriifung)

- haben freien Zugang zu jeder von ihnen gewahl-
ten Beschéftigung im Lohn- oder Gehaltsverhalt-
nis, wenn sie dort seit mindestens flinf Jahren ih-
ren ordnungsgemafen Wohnsitz haben (d.h.
nach finf Jahren Aufenthalt freier Zugang zur
Beschéftigung)

Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten und des
minderjéahrigen Kindes berechtigt zur Austbung
einer Erwerbstétigkeit, soweit der Auslander, zu
dem der Familiennachzug erfolgt, zur Ausiibung
einer Erwerbstatigkeit berechtigt ist.

- d.h. keine Wartezeit, Arbeitsmarktzulas-
sung von vorneherein moglich

wichtig:
nach 3 Jahren Aufenthalt unbeschréankte Zu-
stimmung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV

Die Kinder tiirkischer Arbeitnehmer, die im Aufnahme-
land eine Berufsausbildung abgeschlossen haben,
kénnen sich unabhangig von der Dauer ihres Aufent-
halts in dem Mitgliedstaat auf jedes Stellenangebot
bewerben, sofern ein Elternteil in dem Mitgliedstaat
seit mindestens drei Jahren ordnungsgeman beschaf-
tigt war.

d.h. Arbeitsmarktzugang nach Ausbildungsab-
schluss

§ 3a BeschVerfVv
(Ausbildung und Beschaftigung von im Jugend-
alter eingereisten Auslandern)

d.h. Arbeitsmarktzugang mit den in
§ 3a BeschVerfV benannten Abschliissen
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§15
Assoziierungsabkommen
EWG-Turkei

Der Beschluss 1/80 des Assoziationsrates EG-Tiirkei (ARB) findet keine Anwendung auf
turkische Asylbewerber, weil sie dem reguldren Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaates nicht
angehoren.

Die Beschéftigungs- bzw. Aufenthaltszeiten als Asylbewerber werden bei Anwendung der
Art. 6 und 7 ARB auch dann nicht beriicksichtigt, wenn der Antragsteller zum Zeitpunkt der
Entscheidung nicht mehr Asylbewerber ist.

Zur Fortsetzung der Beschaftigung von tirkischen Au-pairs siehe DA 2.20.121 zu
§ 20 BeschV.

Nach einem Jahr ordnungsgemafer ununterbrochener Beschéftigung bei demselben Ar-
beitgeber haben tirkische Arbeithehmer gem. Artikel 6 Abs. 1 erster Spiegelstrich ARB
1/80 einen Anspruch auf Zustimmung zur Fortsetzung der Beschéaftigung. Nach dem Urteil
des EuGH vom 24. Januar 2008 (Rechtssache C-294/06) kdnnen sich auch tirkische
Staatsangehdrige, die neben ihrem Studium in Deutschland seit einem Jahr ununterbro-
chen eine Beschaftigung bei dem selben Arbeitgeber ausiiben, auf die Rechte aus Artikel
6 Abs. 1 ARB 1/80 berufen.

Dies gilt grundsétzlich auch fur Teilzeitbeschéftigungen, die im Rahmen des gesetzlichen
Beschéftigungsrechts nach § 16 Abs. 3 AufenthG (90 Arbeitstage oder 180 halbe
Arbeitstage im Jahr) oder dariiber hinaus mit Zustimmung der BA ununterbrochen ausge-
Ubt werden. Von einer ununterbrochenen Ausiibung einer solchen Beschéftigung kann
allerdings nicht ausgegangen werden, wenn zwar das Arbeitsverhaltnis ununterbrochen
fur die Dauer eines Jahres besteht, die Lage der Arbeitszeit aber so festgelegt wird, dass
fur drei Monate oder langer keine Arbeitsleistung erbracht wird.

Bei Unterbrechungen der Beschéftigung ist dariiber hinaus Artikel 6 Abs. 2 ARB 1/80 zu
beachten. Danach sind kurzfristige Arbeitsunterbrechungen (Jahresurlaub, Abwesenheit
wegen Mutterschaft, Arbeitsunfall oder kurzer Krankheit) fir den Anspruch unschéadlich.
Diese Zeiten sind nach Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 ARB 1/80 den Zeiten ordnungsgemafer
Beschaftigung gleichzustellen und daher auf die Jahresfrist anzurechnen. Bei Mutterschaft
gilt dies fiir die Zeiten der mutterschutzrechtlichen Freistellungen nach dem Mutterschutz-
gesetz. Von einer kurzen Krankheit ist auszugehen, wenn die Arbeitsunfahigkeit nicht
langer als drei Monate dauert.

Andere Zeiten, in denen keine tatsachliche Arbeitsleistung erbracht wird, filhren demge-
geniber zu einer Unterbrechung der Jahresfrist und sind damit anspruchsschadlich. Dies
gilt auch fir die in Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 ARB 1/80 aufgefiihrten Zeiten unverschuldeter
Arbeitslosigkeit und langer Krankheit. Diese Zeiten lassen lediglich auf Grund der vorheri-
gen Beschéftigungszeiten erworbene Anspriiche unberiihrt und sind daher erst dann zu
berlicksichtigen, wenn die Jahresschwelle fiir den Erwerb des Anspruchs auf Fortsetzung
der Beschéftigung erreicht ist.

Aus den Art. 8 und 9 ARB ergeben sich derzeit keine Auswirkungen auf die Durchfiihrung
des Zustimmungsverfahrens.

3.15.113

keine Anwendung des
Beschlusses auf tirki-
sche Asylbewerber

3.15.114
Tirkische Au-pairs

3.15.115
Turkische Studenten

3.15.116
Artikel 8 und 9 ARB
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Anlage zu 3.15.111
Beschluss 1/80

Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrates EWG - Tiirkei
(Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fiir Arbeit Nr. 1/1981 S. 2)
-Auszug-

Der Assoziationsrat -

gestutzt auf das Abkommen zur Grindung einer Assoziation zwischen der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Tirkei, in
Erwéagung nachstehender Grunde:

Neubelebung und Entwicklung der Assoziation missen sich, wie am 5. Februar 1980 vereinbart, auf samtliche derzeitigen Probleme
der Assoziation erstrecken. Bei der Suche nach einer Ldsung fiir diese Probleme ist die Besonderheit der Assoziationsbedingungen
zwischen der Gemeinschaft und der Tirkei zu berticksichtigen.

Im Agrarbereich kann durch die Abschaffung der Einfuhrzdlle der Gemeinschaft fir tirkische Erzeugnisse das angestrebte Ergebnis
erreicht und den Bedenken der Tiirkei wegen der Folgen der Erweiterung der Gemeinschaft Rechnung getragen werden. Im Ubrigen
muss als Voraussetzung fir die Einfiihrung des freien Verkehrs von Agrarerzeugnissen Artikel 33 des Zusatzprotokolls durchgefihrt
werden. Das vorgesehene System muss unter Einhaltung der Grundsatze und der Regelungen der gemeinsamen Agrarpolitik ange-
wandt werden.

Im sozialen Bereich fiihren die vorstehenden Erwagungen im Rahmen der internationalen Verpflichtungen jeder der beiden Parteien zu
einer besseren Regelung zugunsten der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehérigen gegenuber der mit Beschluss Nr. 2/76 des Asso-
ziationsrates eingeflihrten Regelung. Im Ubrigen missen die Bestimmungen Uber die soziale Sicherheit und den Austausch junger
Arbeitskrafte durchgefihrt werden.
Kapitel Il
Soziale Bestimmungen

Abschnitt 1: Fragen betreffend die Beschéftigung und die Freizlgigkeit der Arbeitnehmer

Artikel 6 Artikel 7
1. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 7 Gber den freien Die Familienangehdrigen eines dem reguléaren Arbeitsmarkt
Zugang der Familienangehorigen zur Beschaftigung hat der eines Mitgliedstaates angehdérenden turkischen Arbeitnehmers,
turkische Arbeitnehmer, der dem regularen Arbeitsmarkt ei- die die Genehmigung erhalten haben, zu ihm zu ziehen,

nes Mitgliedstaats angehért, in diesem Mitgliedstaat
- haben vorbehaltlich des den Arbeitnehmern aus den

- nach einem Jahr ordnungsgemafRer Beschaftigung Mitgliedstaaten der Gemeinschaft einzurdumenden Vor-
Anspruch auf Erneuerung seiner Arbeitserlaubnis bei rangs das Recht, sich auf jedes Stellenangebot zu bewer-
dem gleichen Arbeitgeber, wenn er iber einen Arbeits- ben, wenn sie dort seit mindestens drei Jahren ihren
platz verfugt; ordnungsgemafen Wohnsitz haben;

- nach drei Jahren ordnungsgeméafer Beschéftigung - - haben freien Zugang zu jeder von ihnen gewahlten
vorbehaltlich des den Arbeitnehmern aus den Mitglied- Beschaftigung im Lohn- oder Gehaltsverhaltnis, wenn sie
staaten der Gemeinschaft einzurdumenden Vorrangs - dort seit mindestens funf Jahren ihren ordnungsgemafen
das Recht, sich fur den gleichen Beruf bei einem Wohnsitz haben.

Arbeitgeber seiner Wahl auf ein unter normalen Bedin-

gungen unterbreitetes und bei den Arbeitsamtern Die Kinder turkischer Arbeitnehmer, die im Aufnahmeland eine

dieses Mitgliedstaates eingetragenes anderes Stellen- Berufsausbildung abgeschlossen haben, koénnen sich unab-

angebot zu bewerben; hangig von der Dauer ihres Aufenthalts in dem betreffenden
Mitgliedstaat dort auf jedes Stellenangebot bewerben, sofern

- nach vier Jahren ordnungsgeméafRer Beschaftigung ein Elternteil in dem betreffenden Mitgliedstaat seit mindestens
freien Zugang zu jeder von ihm gewahlten Beschéfti- drei Jahren ordnungsgemaf beschaftigt war.

gung im Lohn- oder Gehaltsverhaltnis.

2. Der Jahresurlaub und die Abwesenheit wegen Mutterschaft,
Arbeitsunfall oder kurzer Krankheit werden den
Zeiten ordnungsgemaRer Beschaftigung gleichgestellt. Die
Zeiten unverschuldeter Arbeitslosigkeit, die von den
zustandigen Behdrden ordnungsgeman festgestellt worden
sind, sowie die Abwesenheit wegen langer Krankheit
werden zwar nicht den Zeiten ordnungsgemafer Beschéfti-
gung gleichgestellt, bertihren jedoch nicht die auf Grund der
vorherigen Beschéftigungszeit erworbenen Anspriiche.

3. Die Einzelheiten der Durchfiihrung der Absétze 1 und 2
werden durch einzelstaatliche Vorschriften festgelegt.
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Artikel 8

1. Kann in der Gemeinschaft eine offene Stelle nicht durch die
auf dem Arbeitsmarkt der Mitgliedstaaten verflgbaren
Arbeitskrafte besetzt werden und beschlie3en die Mitglied-
staaten im Rahmen ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten zu gestatten, dass zur Besetzung dieser Stelle
Arbeitnehmer eingestellt werden, die nicht Staatsangehori-
ge eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft sind, so bemd-
hen sich die Mitgliedstaaten, den turkischen Arbeitnehmern
in diesem Falle einen Vorrang einzuraumen.

2. Die Arbeitsamter der Mitgliedstaaten bemuihen sich, die bei
ihnen eingetragenen offenen Stellen, die nicht durch dem
regularen Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaates angehérende
Arbeitskrafte aus der Gemeinschaft besetzt werden konn-
ten, mit regular als Arbeitslose gemeldeten tlrkischen
Arbeitnehmern zu besetzen, die im Hoheitsgebiet des
genannten Mitgliedstaates ihren ordnungsgemafen Wohn-
sitz haben.

Artikel 9

Turkische Kinder, die in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft
ordnungsgemaf bei ihren Eltern wohnen, welche dort ord-
nungsgemal beschaftigt sind oder waren, werden unter Zu-
grundelegung derselben Qualifikation wie die Kinder von
Staatsangehorigen dieses Mitgliedstaates zum allgemeinen
Schulunterricht, zur Lehrlingsausbildung und zur beruflichen
Bildung zugelassen. Sie konnen in diesem Mitgliedstaat
Anspruch auf die Vorteile haben, die nach den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften in diesem Bereich vorgesehen sind.

Artikel 10

1. Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft rAumen den turki-
schen Arbeitnehmern, die ihrem reguléaren Arbeitsmarkt an-
gehodren, eine Regelung ein, die gegeniiber den Arbeit-
nehmern aus der Gemeinschaft hinsichtlich des Arbeitsent-
geltes und der sonstigen Arbeitsbedingungen jede Diskri-
minierung auf Grund der Staatsangehdorigkeit ausschlief3t.

2. Vorbehaltlich der Artikel 6 und 7 haben die in Absatz 1
genannten tirkischen Arbeitnehmer und ihre Familienan-
gehorigen in gleicher Weise wie die Arbeitnehmer aus der
Gemeinschaft Anspruch auf die Unterstiitzung der Arbeits-
amter bei der Beschaffung eines Arbeitsplatzes.

Artikel 11

Staatsangehdrige der Mitgliedstaaten, die dem regularen
Arbeitsmarkt der Turkei angehoren, und ihre bei ihnen wohnen-
den Familienangehorigen genieRen dort die in den Artikeln 6, 7,
9 und 10 gewahrten Rechte und Vorteile, wenn sie die in diesen
Artikeln vorgesehenen Voraussetzungen erfillen.

Artikel 12

Wenn in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft oder in der
Tirkei der Arbeitsmarkt ernsten Stdérungen ausgesetzt oder von
ernsten Stérungen bedroht ist, die ernste Gefahren fir den
Lebensstandard und das Beschéftigungsniveau in einem
Gebiet, einem Wirtschaftszweig oder einem Beruf mit sich
bringen kénnen, so kann der betreffende Staat davon absehen,
automatisch die Artikel 6 und 7 anzuwenden. Der betreffende
Staat unterrichtet den Assoziationsrat von dieser zeitweiligen
Einschrankung.

Artikel 13

Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die Turkei durfen fur
Arbeitnehmer und ihre Familienangehorigen, deren Aufenthalt
und Beschéftigung in ihrem Hoheitsgebiet ordnungsgeman
sind, keine neuen Beschrankungen fir den Zugang zum
Arbeitsmarkt einfuhren.

Artikel 14

1. Dieser Abschnitt gilt vorbehaltlich der Beschréankungen, die
aus Grunden der offentlichen Ordnung, Sicherheit und
Gesundheit gerechtfertigt sind.

2. Er berthrt nicht die Rechte und Pflichten, die sich aus den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder zweiseitigen
Abkommen zwischen der Tirkei und den Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft ergeben, soweit sie fir ihre Staatsange-
horigen eine glnstigere Regelung vorsehen.

Artikel 15

1. Damit der Assoziationsrat in der Lage ist, die ausgewogene
Anwendung dieses Abschnitts zu tGberwachen und sich zu
vergewissern, dass sie unter Bedingungen erfolgt, die die
Gefahr von Stérungen auf den Arbeitsméarkten ausschlie-
Ren, fuhrt er in regelmaRigen Zeitabstdnden einen
Meinungsaustausch durch, um fur eine bessere gegenseiti-
ge Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Lage
einschliellich der Lage auf dem Arbeitsmarkt und seiner
Entwicklungsaussichten in der Gemeinschaft und in der
Tarkei zu sorgen.

Er legt jahrlich dem Assoziationsrat einen Tatigkeitsbericht
vor.

2. Der Assoziationsausschuss ist befugt, sich im Hinblick auf
die Durchfihrung von Absatz 1 von einer Ad-hoc-Gruppe
unterstiitzen zu lassen.
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§ 17 Inkrafttreten

§16
Ubergangsregelung

(1) Eine vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erteilte Zusicherung der Erteilung
einer Arbeitsgenehmigung gilt als Zustimmung der Bundesagentur fur Arbeit zu
einer Erlaubnis zur Ausiibung einer Beschéftigung.

(2) Eine bis zum 31. Dezember 2004 arbeitsgenehmigungsfrei aufgenommene Be-
schéaftigung gilt ab dem 1. Januar 2005 als zustimmungsfrei.

DA

Zu Absatz 1

Die Bestimmung stellt sicher, dass im Arbeitsgenehmigungsverfahren erteilte Zusicherun-
gen auch nach dem 1.1.2005 als Zustimmung fortbestehen.

Zu Absatz 2

Die Regelung stellt klar, dass bis zum 31.12.2004 aufgenommene arbeitsgenehmigungs-
freie Beschaftigungen als zustimmungsfreie Beschaftigungen fortgesetzt werden diirfen.

8§17
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.

3.16.111
Vor dem 1.1.2005 erteil-
te Zusicherungen

3.16.211
Arbeitsgenehmigungs-
frei Beschéaftigungen

Stand: 5/2011

Seite 34



	Änderungen/Ergänzungshinweise
	Inhaltsverzeichnis
	§ 1 Grundsatz
	3.1.111 Allgemeines
	3.1.112 Zulassungsgrundsätze
	3.1.113 Ausnahme vom Grundprinzip des Zustimmungserfordernisses

	§ 2 Zustimmungsfreie Beschäftigungen nach der Beschäftigungsverordnung
	3.2.111 Zustimmungsfreie Beschäftigung
	3.2.112 EQUAL

	§ 3 Beschäftigung von Familienangehörigen
	3.3.111 Personenkreis
	3.3.112 Verwandte undVerschwägerteersten Grades
	3.3.113 Mithilfe von Verwandten
	3.3.114 Lebenspartner/-innen
	3.3.115 Eigenständiges Aufenthaltsrecht

	§ 3a Ausbildung und Beschäftigung von im Jugendalter eingereisten Ausländern
	3.3a.111 Zustimmungsfreiheit von im Jugendalter eingereisten Jugendlichen
	3.3a.112 Prüfung durch die ABH
	3.3a.113 AE-Freiheit für bulgarische und rumänische Staatsangehörige

	§ 4 Sonstige zustimmungsfreie Beschäftigungen
	3.4.111 ErfasstePersonengruppen
	3.4.112 Zweck derBeschäftigung
	3.4.113 Strafgefangene
	3.4.114 TraumatisierteFlüchtlinge

	§ 5 Grundsatz
	3.5.111 Verzicht auf dieVorrangprüfung

	§ 6 Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses
	3.6.111 Verlängerung nacheinem Jahr
	3.6.112 Prüfung der Arbeitsbedingungen
	3.6.113 Erneute Vorrangprüfung
	3.6.114 Kein Rechtsanspruch bei zeitlich begrenzter Zulassung – Studenten
	3.6.115 Türkische Au-pairs

	§ 6a Beschäftigung von Opfern von Straftaten
	3.6a.110 Zeugenschutzprogramm
	3.6a.111 Zuständigkeit der Ausländerbehörden

	§ 7 Härtefallregelung
	3.7.111 Härteregelung
	3.7.112 Rechtsprechung zur Härte
	3.7.113 Keine Härte
	3.7.114 Eheliche Kinder sowie Stief- und Adoptivkinder
	3.7.115 Ehegatten deutscher Staatsangehöriger
	3.7.116 Vorrang von § 31 Abs. 2  AufenthG
	3.7.117 Personengruppen
	3.7.118 Zeugenschutz
	3.7.119 Traumatisierte Flüchtlinge
	3.7.120 Aufenthaltsgewährung in Härtefällen nach § 23a AufenthG

	§ 8 Familienangehörige von Fachkräften
	3.8.110 Familiennachzug zu Fach- und Führungskräften 
	3.8.311 Prüfung der Beschäftigungsbedingungen

	§ 9 Beschäftigung bei Vorbeschäftigungszeiten oder längerfristigem Voraufenthalt
	3.9.111 Grundsatz
	3.9.112 Nachweis der zweijährigen Beschäftigung
	3.9.113 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
	3.9.114 Nachweis des dreijährigen Aufenthalts
	3.9.210 Nicht zu berücksichtigende Zeiten
	3.9.310 Anrechnung von Aufenthaltszeiten nach § 16 AufenthG
	3.9.410 Zustimmung ohne Beschränkung
	3.9.411 Arbeitnehmerüberlassung

	§ 10 Grundsatz
	3.10.110 WartezeitGeduldete Ausländer; Asylbewerber
	3.10.111 Aufenthaltsgestattung 
	3.10.210 Verzicht auf Vorrang- und Beschäftigungsbedingungsprüfung
	3.10.211 Prüfung der Wartezeit 
	3.10.212 Allgemeine Zustimmungserteilung/ Vereinbarung zwischen AA und ABH
	3.10.213 Arbeitnehmerüberlassung
	3.10.214 Berufsausbildung 

	§ 11 Versagung der Erlaubnis
	3.11.111 Feststellung der Versagungstatbestände

	§ 12 Zuständigkeit
	3.12.111 Grundsatz
	3.12.211 Werkvertragsarbeitnehmer aus den MOE-Staaten
	2.12.211a Werkvertragsarbeitnehmer aus anderen Ländern
	3.12.212 Fertig- und Ausbauhausmontage
	3.12.213 Kurz- und längerfristig entsandte Arbeitnehmer (Montage/Demontage)
	3.12.214 Monteure auf US-amerikanischen Stützpunkten
	3.12.215 Zuständigkeit bei Künstlern
	3.12.215a Beteiligung der Künstlervermittlung der ZAV
	3.12.215b Entscheidung über Anträge ausländischer Bühnenkünstler
	3.12.215c Vorlage von Engagementverträgen
	3.12.216 Gastarbeitnehmer und sonstige zwischenstaatliche Vereinbarungen
	3.12.217 InternationalerPersonalaustausch
	3.12.218 Angehörige diplomatischer und konsularischer Vertretungen
	3.12.219 Einschaltung der Fachvermittlung für Luftverkehrsberufe
	3.12.220 Von Amts wegen erteilte Arbeitserlaubnis-EU
	3.12.221 Rechtswirkung der Zustimmung
	3.12.222 Widerspruch gegen Nebenbestimmung des Aufenthaltstitels
	3.12.223 Dispositionsbefugnis über die Zustimmung/Widerruf
	3.12.224 Widerspruch gegen Arbeitsgenehmigung-EU

	§ 13 Beschränkung der Zustimmung
	3.13.110 Geltungsbereich und Geltungsdauer der Arbeitsgenehmigung-EU
	3.13.111 Betrieblicher Geltungsbereich der Zustimmung
	3.13.130 Räumlicher Geltungsbereich der Zustimmung
	3.13.131 Beschäftigung in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
	3.13.132 Beschäftigung  als Schaustellergehilfe
	3.13.140 Beschränkung der Arbeitszeit
	3.13.210 Geltungsdauer der Zustimmung
	3.13.211 Geltungsdauer bei Ausbildung / Weiterbildung
	3.13.212 Zustimmung unter Härtegesichtspunkten

	§ 14 Reichweite der Zustimmung
	3.14.111 Aufenthaltstitel
	3.14.211 Änderung des Aufenthaltstitels
	3.14.311 Fortgeltung der Zustimmung bei Aufenthaltsgestattung/ Duldung
	3.14.411 Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
	3.14.412 Beschäftigung in Transfergesellschaft

	§ 15 Assoziierungsabkommen EWG-Türkei
	3.15.111 Gesetzliche Grundlage
	3.15.112 Anwendung des Beschlusses auf türkische Arbeitnehmer und deren Familienangehörige
	3.15.113 keine Anwendung des Beschlusses auf türkische Asylbewerber
	3.15.114 Türkische Au-pairs
	3.15.115 Türkische Studenten
	3.15.116 Artikel 8 und 9 ARB
	Anlage zu 3.15.111Beschluss 1/80

	§ 16 Übergangsregelung
	3.16.111 Vor dem 1.1.2005 erteilte Zusicherungen
	3.16.211 Arbeitsgenehmigungsfrei Beschäftigungen

	§ 17 Inkrafttreten

